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Niederschrift 

über die 12. Sitzung des Kreisausschusses 

am 16.07.2015 
 

im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes Fürstenfeldbruck 
Büro Landrat 

Auskunft erteilt: Frau Seitz 

Aktenzeichen: BL 2-0141-KAS 

22.07.2015 

Beginn: 16.02 Uhr Ende: 17.20 Uhr 
 
 
 

Anwesend: 
 
Als Vorsitzende: Stellvertretende Landrätin Martina Drechsler 

Die Kreisausschussmitglie-
der: 

 

CSU-Fraktion: Ficker, Schneider, Jung, Röder, Schäffler, Seidl Hans 
  

SPD-Fraktion: Falk, Regler 
  

B90/Grüne-Fraktion: Dr. Runge, Claus 
  

FW-Fraktion: Leonbacher, Schmetz 
  

UBV: Streicher 
  

FDP/ÖDP: Keil 

 

Referenten: Weber, Dr. Lutz 

Von der Verwaltung: Abteilungsleiter, Referatsleiter, Sachbearbeiter, Referendare und 
Auszubildende, Fr. Dr. Roellecke (Büro Landrat) 

Sonstige: Besucher, Pressevertreter 

Protokollführer(in): Frau Seitz 

Abwesend und entschuldigt: Kreuzmair, Magg, Liesenhoff 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Niederschrift 

über die 12. Sitzung des Kreisausschusses am 16.07.2015 

 

 Seite 2 

 
 

Seite 3 folgt 

 
INHALT TOP Seite verantwortl. 

Abt./Ref 

A) Öffentlicher Teil    

1)   Frauenhaus; Vereinbarung 

2)   Staatliche Berufsschule Fürstenfeldbruck; 
      Überplanmäßige Ausgaben für die Beschulung von jugendlichen 
      Asylbewerbern 

3)   Haushalt 2013; Genehmigung von Budgetüberschreitungen 

4)   Bekanntgabe der Nachträge gem. § 45 Abs. 3 Nr. 8 GeschO 

5)   Bekanntgabe der Hauptaufträge gem. § 45 Abs. 3 Nr. 9 GeschO 

6)   Bekanntgabe einer Dringlichen Anordnung; 
      Asylbewerberanlage für 52 Bewohner in Maisach,  
      Emmy-Noether-Str. 

7)   Bekanntgabe einer Dringlichen Anordnung; 
      Asylbewerberwohnanlage für 52 Bewohner in Eichenau,  
      Lindenweg 

8)   Errichtung einer Wohnanlage für Asylbewerber in Germering; 
      Starnberger Weg 50 

9)   Stellenkonzept für die zu schaffende Stelle in der Wirtschafts- 
      förderung 

10) Änderung der Geschäftsordnung für den Kreistag, den Kreis- 
      ausschuss und die weiteren Ausschüsse (GeschO-KT) des 
      Landkreises Fürstenfeldbruck – zugleich Richtlinien gem.  
      Art. 34 Abs. 1 LKrO 

11) Bekanntgaben, Wünsche und Anträge 

 

A1 

A2 
 
 

A3 

A4 

A5 

A6 
 
 

A7 
 
 

A8 
 

A9 
 

A10 
 
 
 

A11 

 

3 

3 
 
 

4,5 

5 

5 

5,6 
 
 

6 
 
 

7,8,9 
 

9,10 
 

10,11 
 
 
 

11 

 

AL 3-1 

Ref. 33 
 
 

Ref. 12 

Ref. 13 

Ref. 13 

Ref. 13 
 
 

Ref. 13 
 
 

Ref. 13 
 

WIFÖ 
 

BL 2 
 
 
 

- 

 

B) Nichtöffentlicher Teil    
 
 
 
 
A) Öffentlicher Teil 
 

TOP A 1 
 
Frauenhaus; Vereinbarung 
Az.: 3-1-, Frau Volkmer 
 
 
Die Vorsitzende lässt über den Beschlussvorschlag abstimmen. 
 
Beschluss: 
 
Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag zu beschließen: 
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Der Landrat wird ermächtigt, die beiliegende Vereinbarung über den Betrieb und die Finanzierung 
eines Frauenhauses mit dem Trägerverein „Frauen helfen Frauen Fürstenfeldbruck e.V.“ abzu-
schließen. 
Die entsprechenden Mittel sind in die Haushalte 2016-2020 einzuplanen. 
 
Abstimmungsergebnis:  15 : 0 
 
 

TOP A 2 
 
Staatliche Berufsschule Fürstenfeldbruck; 
Überplanmäßige Ausgaben für die Beschulung von jugendlichen Asylbewerbern 
Az.: 33-1-212.1, Frau Kral 
 
Die Vorsitzende lässt über den Beschlussvorschlag abstimmen. 
 
Beschluss: 
 
Der Kreisausschuss bewilligt die Bereitstellung von überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 
38.500 € für die Beauftragung eines externen Kooperationspartners für die Beschulung von jugend-
lichen Asylbewerbern und Flüchtlingen in der Berufsschule Fürstenfeldbruck (Kostenstelle 3331300, 
Sachkonto 5291000). Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge bei der Kostenstelle 3331300, Sach-
konto 4481000, die sich durch höhere Abschlagszahlungen für die Asylbewerberbeschulung durch 
die Regierung von Oberbayern ergeben. 
 
Abstimmungsergebnis:  15 : 0 
 
 

TOP A 3 
 
Haushalt 2013; Genehmigung von Budgetüberschreitungen 
Az.: 12-1-941, Herr Minholz 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, lässt die Vorsitzende über den Beschlussvor-
schlag abstimmen. 
 
Beschluss: 
 

a)  Der Kreisausschuss genehmigt überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen bei folgen-
den Budgets: 

 
- Eugen-Papst-Schule, Germering        5.167,99 € 
- Mieten, Erbbauzinsen       32.651,92 € 
- Unterhalt Grünanlagen       50.356,77 € 
- Investitionen Ref. 13 Asylbewerberwohnheim    20.367,24 € 
- Investitionen Ref. 13 Gymnasium Puchheim    60.129,05 € 

 
b)  Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen 

bei folgenden Budgets zu bewilligen: 
 

- Jugendhilfe       871.037,06 € 
- Kreisstraßen       214.651,27 € 
- Gastschulbeiträge      236.478,42 € 
- Strom       432.775,36 € 
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- Investitionen Ref. 13-2 (Tiefbau, Kreisbauhof)  944.236,64 € 
 
Die Deckung erfolgt jeweils im Rahmen des Jahresabschlusses. 
 
Abstimmungsergebnis:  15 : 0 
 
 
 

TOP A 4 
 
Bekanntgabe der Nachträge gem. § 45 Abs. 3 Nr. 8 GeschO 
Az.: 13-1, Herr Schuhn 
 
Der Kreisausschuss nimmt die Bekanntgabe der Nachträge gem. § 45 Abs. 3 Nr. 8 GeschO zur 
Kenntnis. 
 
 

TOP A 5 
 
Bekanntgabe der Hauptaufträge gem. § 45 Abs. 3 Nr. 9 GeschO 
Az.: 13-1, Herr Schuhn 
 
 
Der Kreisausschuss nimmt die Bekanntgabe der Hauptaufträge gem. § 45 Abs. 3 Nr. 9 GeschO zur 
Kenntnis. 
 
 

TOP A 6 
 
Bekanntgabe einer Dringlichen Anordnung; 
Asylbewerberanlage für 52 Bewohner in Maisach, Emmy-Noether-Str.; 
Vergabe der Wohnanlage zur Miete 
Az.: 13-1-ml, Herr Schuhn 
 
 
Der Kreisausschuss nimmt die Bekanntgabe der Dringlichen Anordnung, Asylbewerberanlage für 52 
Bewohner in Maisach, Emmy-Noether-Str., Vergabe der Wohnanlage zur Miete, zur Kenntnis. 
 
 
 

TOP A 7 
 
Bekanntgabe einer Dringlichen Anordnung; 
Asylbewerberwohnanlage für 52 Bewohner in Eichenau, Lindenweg 15; 
Vergabe der Wohnanlage zur Miete 
Az.: 13-1-ml, Herr Schuhn 
 
Der Kreisausschuss nimmt die Bekanntgabe der Dringlichen Anordnung, Asylbewerberwohnanlage 
für 52 Bewohner in Eichenau, Lindenweg 15, Vergabe der Wohnanlage zur Miete, zur Kenntnis. 
 
 
 

TOP A 8 
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Errichtung einer Wohnanlage für Asylbewerber in Germering, Starnberger Weg 50 
Az.: 13-1-, Herr Schuhn/Herr Epp 
 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, lässt die Vorsitzende über die Punkte 1. bis 4. 
getrennt abstimmen. 
 
Beschluss: 
 
Vorbehaltlich der Klärung folgender Rahmenbedingungen: 
 

a) Kostenzusage für die geplante Einrichtung durch die Regierung von Oberbayern als Ge-
meinschaftsunterkunft unter Berücksichtigung der Anforderungen zur Erstellung der Unter-
kunft nach den Richtlinien der Regierung von Oberbayern als Gemeinschaftsunterkunft oder 
als dezentrale Einrichtung, 
 

b) Abschluss eines Pachtvertrages für das Grundstück Starnberger Weg 50 mit der Stadt 
Germering für 10 Jahre, 
 

c) Prüfung, ob ein ÖPP-Modell hier zum Zuge kommen kann und Abklärung einer Übernahme 
des ÖPP-Modells durch die Regierung von Oberbayern oder mindestens einer Kostenüber-
nahmeerklärung, wenn Beauftragung durch den Landkreis oder die Stadt Germering erfol-
gen soll. 

 
werden folgende Beschlüsse gefasst: 
 

1. Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag, der Erstellung und der Anmietung einer neuen 
Container-Wohnanlage für die Dauer von 10 Jahren zur Unterbringung von entweder a) ca. 
60 Asylbewerbern oder b) ca. 150 Asylbewerbern in Germering, Starnberger Weg 50 zuzu-
stimmen. 

 
Abstimmungsergebnis:  15 : 0 

 
2. Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag die notwendigen Haushaltsmittel in Höhe von a) 

ca. 3,0 Mio. Euro oder b) 7,5 Mio. Euro in den Haushalt 2015 (Planungskosten) und 2016 ff 
aufzunehmen, bei einer Mietanlage werden die Kosten (nach Genehmigung durch die Re-
gierung von Oberbayern) erstattet. 

 
Abstimmungsergebnis:  15 : 0 

 
3. Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag das Planungsteam sofort (nach Erfüllung der 

o.g. Voraussetzungen) in einem VOF-Verfahren auszuschreiben und zu beauftragen. 
 

Abstimmungsergebnis:  15 : 0 
 

4. Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag eine Prüfung durch die Verwaltung vornehmen 
zu lassen, bei dem ein ÖPP-Modell zur Umsetzung des Projektes zum Zuge kommt und ggf. 
(nach Abstimmung mit der Regierung von Oberbayern) selbst zu beauftragen, wenn die Re-
gierung von Oberbayern oder die Stadt Germering das Projekt nicht selbst umsetzen. 

 
Abstimmungsergebnis:  12 : 3 
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TOP A 9 
 
Stellenkonzept für die zu schaffende Stelle in der Wirtschaftsförderung 
Az.: WIFÖ-, Frau Magg 
 
 
Die Vorsitzende lässt zuerst über den Vorschlag von Kreisrat Falk abstimmen. 
 
„Der Kreisausschuss beschließt das Stellenkonzept für die zu schaffende Stelle in der Wirtschafts-
förderung. Das Tätigkeitsfeld Arbeiten und Wohnen wird entsprechend in die Stellenbeschreibung 
mit aufgenommen.“ 
 
Abstimmungsergebnis:   6 : 8 
 
Anschließend lässt die Vorsitzende über den Beschlussvorschlag abstimmen. 
 
Der Kreisausschuss beschließt das Stellenkonzept für die zu schaffende Stelle in der Wirtschafts-
förderung. 
 
Abstimmungsergebnis:  13 : 1 
 
 
 

TOP A 10 
 
Änderung der Geschäftsordnung für den Kreistag, den Kreisausschuss und die weiteren 
Ausschüsse (GeschO-KT) des Landkreises Fürstenfeldbruck – zugleich Richtlinien gem. Art. 
34 Abs. 1 LKrO 
Az.: BL 2-, Frau Schmid 
 
Die Vorsitzende lässt über den Beschlussvorschlag abstimmen. 
 
Beschluss: 
 
Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag der Änderung der Geschäftsordnung für den Kreistag, 
den Kreisausschuss und die weiteren Ausschüsse (GeschO-KT) des Landkreises Fürstenfeldbruck 
– zugleich Richtlinien gem. Art. 34 Abs. 1 Satz 2 LKrO, wie folgt zuzustimmen: 
 

1. § 32 Abs. 2 GeschO-KT 
„Die Vorbereitung erfolgt durch die Vorberatung des Gegenstandes. Bei Behandlung in ei-
nem Fachausschuss ist keine Kreisausschussvorberatung erforderlich, außer im Rahmen 
der Haushaltsberatungen oder es werden Mittel benötigt, die noch nicht bereit gestellt sind. 
§ 34 Abs. 8 GeschO-KT bleibt unberührt.“ 
 

2. § 45 Abs. 3 Nr. 8 GeschO-KT 
„die Befugnis, bei im Beschlussvollzug oder gemäß § 45 Abs. 3 Nr. 9 GeschO-KT erteilten 
Aufträgen, Nachträge und Massenmehrungen bis zu 10 % des Umfanges der ursprünglich 
erteilten Leistungen, jedoch höchstens bis zu 100.000 €, zusätzlich zu beauftragen. Im 
Rahmen ihrer fachlichen Zuständigkeit sind die betreffenden Ausschüsse bei der nächsten 
Sitzung zu informieren.“ 
 
 

3. § 45 Abs. 3 Nr. 9 GeschO-KT 
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„die Vergabe von Aufträgen für Maßnahmen im Rahmen der Haushaltssatzung, bis hinsicht-
lich des Auftragsvolumens die Wertgrenze in § 45 Abs. 1 Nr. 2 a) GeschO-KT bis maximal 
300.000 € übersteigen, soweit 
 
a) der Auftraggeber als wirtschaftlichster Anbieter im Rahmen eines ordnungsgemäßen, do-
kumentierten Vergabeverfahrens ermittelt wurde und das Angebot dem vorher festgelegten 
Auftragsgegenstand entspricht 
b) sich evtl. notwendige überplanmäßige Mittel im Rahmen des § 46 Abs. 4 GeschO-KT be-
wegen. 
 
Im Rahmen ihrer fachlichen Zuständigkeit sind die betreffenden Ausschüsse und die pro-
jektbegleitende Arbeitsgruppe „Neubau und Bauunterhalt landkreiseigener Liegenschaften“ 
bei der nächsten Sitzung zu informieren.“ 

 
Abstimmungsergebnis:  14 : 0 
 
 
 

TOP A 11 
 
Bekanntgaben, Wünsche und Anträge 
 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, schließt die Vorsitzende den öffentlichen 
Teil der Sitzung. 
 
 
 
B) Nichtöffentlicher Teil 
 
 
Die Vorsitzende schließt um 17.20 Uhr die Sitzung. 
 
 
Fürstenfeldbruck, 22.07.2015 
 
 
 
 
Martina Drechsler       Alexandra Seitz 
Vorsitzende        Protokollführerin 
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